
Niederschrift

über die Sitzung des Ortsgemeinderates Sohrschied vom 07.05.2024 im Gemeindehaus 
Sohrschied.

Anwesend:
Sonja Renzler Ortsbürgermeisterin
Stefan Jochum 1. Beigeordneter
Peter Jochum Ratsmitglied
Frank Kamphuis Ratsmitglied
Christoph Thelen Ratsmitglied

Es fehlten unentschuldigt:  Klaus Dreher Ratsmitglied
 Benjamin Bautz Ratsmitglied

Ferner anwesend: Frau Vera Held (Verbandsgemeindeverwaltung) zu TOP 2

Beginn: 19:00h

Ende: 20:20h

Ortsbürgermeisterin Sonja Renzler eröffnete die Sitzung und stellte die Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.
Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden nicht erhoben.

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 24.04.2024 wurde in der
vorliegenden Fassung nicht beanstandet.

2. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Vorab: Bei der Verwaltung wurde von Bürgerinnen / Bürgern von Sohrschied ein Vorschlag 
zum Entwurf der Haushaltssatzung Sohrschied für 2024 eingereicht. Darin steht, dass die 
Personen sich die Einrichtung eines öffentlichen Bücherschrankes für die Ortsgemeinde 
wünschen. 
Der Ortsgemeinderat steht dem positiv gegenüber und würde das in der nächsten Sitzung 
thematisieren.

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

 1. im Ergebnishaushalt

2024 2025

der Gesamtbetrag der Erträge auf 216.500 Euro 262.750
Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 232.650 Euro 285.300
Euro

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -16.150 Euro -22.550 Euro



2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 2.100 Euro -4.150 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 85.200 Euro 71.850 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.150 Euro 8.150 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 73.050 Euro 63.700 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -75.150 Euro -59.550 Euro

2024 2025

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 345 v. H. 345 v. H.

- Grundsteuer B 465 v. H. 465 v. H.

- Gewerbesteuer 380 v. H. 380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten 
werden

- für den ersten Hund 30 € 30 €

- für den zweiten Hund 39 € 39 €

- für jeden weiteren Hund

- für jeden gefährlichen Hund

48 €

450 €

48 €

450 €

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren 
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt. Es 
werden keine Gebühren und Beiträge festgesetzt. Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 
2.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig - ja

3. Grundsatzbeschluss zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes

Die Ortsgemeinde plant, mittelfristig die Sanierung des Backes durchzuführen. Hierfür soll 
ggf. eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung beantragt werden. Entsprechende 
Anfragen aus dem Jahr 2021 ergaben, dass die Förderung von Maßnahmen davon 
abhängig sein wird, ob das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben wurde.

Das bestehende Konzept ist aus dem Jahr 1991. Eine Fortschreibung des Konzepts setzt 
im Vorfeld eine Dorfmoderation voraus, bei der zu verschiedenen Themen Workshops etc. 
durchgeführt werden.



Die gleiche Zielsetzung hat das Programm „Zukunftscheck Dorf“, bei dem jedoch die 
Abwicklung durch die Gemeinde bzw. von Bürgern durchgeführt werden soll. Diesbezüglich
hat der Gemeinderat Sohrschied in der Sitzung vom 14.12.2022 den Beschluss gefasst, an 
dem Programm nicht teilzunehmen.

Ab 2019 können pro Landkreis in bis zu sechs Nicht-Schwerpunktgemeinden die Erstellung
bzw. die Fortschreibung eines bestehenden alten Dorferneuerungskonzeptes gefördert 
werden. Die Förderhöhe beträgt 80 % der zuwendungsfähigen Kosten, maximal 9.000 
EUR. Die Förderung der Dorferneuerungskonzepte setzt allerdings die vorherige 
Durchführung einer Dorfmoderation voraus. Die Anzahl der förderfähigen Dorfmoderationen
außerhalb der Schwerpunktanerkennung wurde bereits in der Vergangenheit auf sechs pro 
Landkreis und Jahr erhöht. Die Förderhöhe beträgt ebenfalls bis zu 80% der förderfähigen 
Gesamtkosten, höchstens 12.000 EUR.

Es ist davon ausgehen, dass die Moderation zwischen 12.000 und 15.000 € und die 
Erstellung des Dorferneuerungskonzeptes zwischen 10.000 und 12.000 € an Kosten 
verursacht (Stand: April 2022). Aktuelle Honorarangebote liegen nicht vor. Sollte eine 
Förderung erfolgen, wären nach den vorstehenden Angaben Kosten von bis zu 27.000 € 
und eine Förderung in Höhe von 21.000 € zu erwarten.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Sohrschied beschließt, dass grundsätzlich die Fortschreibung des 
Dorferneuerungskonzeptes durchgeführt werden soll. Die Verwaltung wird beauftragt, 
entsprechende Honorarangebote von Planungsbüros einzuholen.
Sollten sich die Angebote im Rahmen der vorstehenden Kosten bewegen, wird die 
Ortsbürgermeisterin ermächtigt, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig – ja 

4. Kauf eines Defibrillator für die Ortsgemeinde
Die Ortsgemeinde Sohrschied beabsichtigt einen Defibrillator der Öffentlichkeit zu 
Verfügung zu stellen. Der Defibrillator soll außen an der Feuerwehrgerätelager / Bauhof 
Ortsgemeinde in einem Defi-Wandschrank aufbewahrt werden.

Die Defibrillatoren müssen Wöchentliche auf Ihre Funktionalität überprüft werden. Dieses 
kann über eine Sichtprüfung durch eine beauftragende Person oder über ein 
Überwachungsprogramm erbracht werden. Für die Überprüfung mit dem 
Überwachungsprogramm, muss ein Datenanschluss zu Verfügung stehen, oder der 
Defibrillator ist mit einer SIM-Karte 4G ausgestattet.

Die Ortsgemeinde Sohrschied hat sich für die Ausführung Benehead C2 mit 4G mit dem 
Überwachungsprogramm AED Alert 2 entschieden und den Wandschrank Sixcas 1330 in 
der Farbe Gelb. Überwachungsprogramm und 4G ist mit 8 Jahren Datentransfer.

Es wurden von der Verbandsgemeindeverwaltung ein Angebot eingeholt. Der 
Angebotspreis liegt im Vergabeverfahren im Bereich der Direktvergabe unter 3.000, - € 
netto.

Empfehlung:

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag, liefern vom Defibrillator incl. 
Überwachungsprogramm, Wandschrank und Einweisung an die Bieterin, die Firma 
Marx Meditech, Stipshausen zum Angebotspreis von 3.351,28 € zu vergeben.



Beschluss:

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Sohrschied beschließt, den Auftrag liefern vom 
Defibrillator incl. Überwachungsprogramm, Wandschrank und Einweisung an die 
Bieterin, die Firma Marx Meditech, Stipshausen zum Angebotspreis von 3.351,28€ zu 
erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig – ja 

5. Verschiedenes
- Über die Einteilung am Wahltag wurde geredet
- Holz, welches „ins Tal runter“ liegt soll verkuppt werden


